
 
 
 
 

 
 
Erlass einer Satzung zur Regelung der Berufung, Abberufung, Aufgaben, Befugnisse und 
Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Norderney      
 
 
Sachverhalt 
 
Gemäß §§ 8 Abs. 3 und 9 Abs. 1 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sind in 
Gemeinden in denen die Gleichstellungsbeauftragte nicht hauptberuflich tätig ist, die Berufung und 
Abberufung sowie die Aufgaben, Befugnisse und Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten 
durch eine Satzung zu regeln.  
 
Da bei der Stadt Norderney bisher noch keine derartige Satzung vorliegt, soll nun die anliegende 
Satzung beschlossen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 Nein 
 Ja, mit       

 Gesamtkosten der Maßnahmen 
 (Beschaffungs-Herstellungskosten) 
 Euro 
       
 

  Jährliche  Folgekosten/ lasten 
  Einmalig 
 Euro 
       
 

 
 

Sitzungsvorlage  

 
Fachbereich Aktenzeichen Vorlagen-Nr. 

+FB I 022.32 VA 75/2016 

 Beratungsfolge  TOP-Nr. Öffentlich / nicht 
Öffentlich  Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 3. nichtöffentlich 11.01.2017 

Rat der Stadt Norderney 12. öffentlich 03.04.2017 

        

        

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 



Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Norderney stimmt der vorgeschlagenen Satzung zur Regelung über die Berufung, 
Abberufung,  Aufgaben, Befugnisse und Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragen der Stadt 
Norderney zu.  
 
 
 
 
Norderney, 23.12.16 Der Bürgermeister 

  
 
(Ulrichs) 

 


